
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2011/12/21 2008/12/0199
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.2011

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Wird ein Antrag eines Beamten auf Auszahlung von Geldbeträgen für die Betreuung eines Polizeidiensthundes an

seinen Ehepartner zurückgewiesen, wird damit nicht über eine Gebührlichkeit von Beträgen für die Betreuung des

Diensthundes durch den Ehepartner des Beamten gegenüber dem Beamten abgesprochen.
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